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Vorwort 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Am 19. April 2021 wurde ich – mit großer Freude, aber auch mit 
Respekt vor dem Amt – als Sozial- und Gesundheitsminister 
angelobt. Mein Amtsantritt fiel in eine heikle Phase der 
Bekämpfung der COVID-19-Pandemie, mit deren Auswirkungen 
ich in meiner Funktion als Hausarzt in der Praxis schon früh 
befasst war. Meine jetzige Wirkungsstätte, das Sozial- und 
Gesundheitsressort, wurde unmittelbar nach der Angelobung 
meines Vorgängers Rudolf Anschober im Jänner 2020 mit der 

Pandemie konfrontiert. Das Ministerium erreichten Meldungen aus China, wonach sich 
tausende Menschen in der Region um Wuhan mit einem neuartigen Coronavirus infiziert 
hätten. Expertinnen und Experten sowie die Verantwortlichen im Ministerium 
beobachteten diese Entwicklung in enger Abstimmung mit der WHO und den europäischen 
Partnerinnen und Partnern sehr genau.  

Ende Jänner 2020 erreichte das SARS-CoV-2-Virus Europa, und am 25. Februar gab es die 
ersten zwei bestätigten Fälle in Innsbruck. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die aus 
einer allen bis dato in ihrer Dimension unbekannten Bedrohung resultierten, richtete die 
Regierung im Innenministerium einen Krisenstab ein, dem es alsbald gelang, die Situation 
unter Kontrolle zu bringen. Auch mein Ministerium wurde in den Krisenmodus versetzt. 
Ein eigener Krisenstab ebenso wie eine beratende Taskforce mit den besten Fachleuten im 
Land, darunter Virologinnen und Virologen, Public-Health-Expertinnen und -Experten 
sowie Simulationsexpertinnen und -experten, nahmen die Arbeit auf. Die WHO hatte die 
Epidemie mittlerweile zur globalen Pandemie hochgestuft. Wie heftig dieses Coronavirus 
die Welt treffen würde, hat damals noch niemand geahnt. Die bisherigen Erfahrungen 
haben uns gezeigt, dass die COVID-19-Pandemie keinen Lebensbereich unberührt lässt. 
Jede und jeder ist davon betroffen, und die Folgen dieser Krise werden uns noch lange 
beschäftigen.  

Dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz kam 
über Nacht in der Bekämpfung der Pandemie eine Schlüsselrolle zu. Das hat uns sehr 
gefordert und verlangte von jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedem einzelnen 
Mitarbeiter Ausdauer und überdurchschnittlichen Einsatz. Das Gesundheitsministerium 
übernahm im Rahmen des Pandemiemanagements die Rolle als Koordinator aller 
beteiligten Akteurinnen und Akteure, Institutionen, Gremien und weiterer Stakeholder. 

 
Dr. Wolfgang Mückstein  
© BKA / Andy Wenzel 
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Die Österreicherinnen und Österreicher müssen sich auf ihre Regierung und während der 
Bekämpfung der heftigsten Pandemie seit mehr als 100 Jahren vor allem auf ihr 
Gesundheitsministerium verlassen können. Das Vertrauen jeder einzelnen Bürgerin und 
jedes einzelnen Bürgers gilt es zu bewahren. Das ist leichter in Zeiten des Erfolgs, wie im 
Frühjahr 2020, als es der Bundesregierung gemeinsam mit der Bevölkerung gelang, die 
Infektionszahlen recht schnell zu senken und damit das Gesundheitssystem vor einer 
massiven Überlastung zu bewahren, während uns aus anderen Ländern Schreckensbilder 
der Pandemie erreichten. Es ist aber umso wichtiger, das Vertrauen aller auch dann zu 
behalten, wenn die Infektionszahlen steigen, so wie wir es in den letzten Monaten 
wiederholt erlebten. 

Die Bevölkerung musste und muss massive Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte 
dulden. Diese Maßnahmen wurden zum Schutz der Gesundheit gesetzt. Auch für mich als 
neuen Gesundheitsminister sind Schutzmaßnahmen wesentlich, um Menschenleben zu 
retten. Für mich als Menschen, der die Menschenrechte und die Freiheit als wertvollstes 
Gut erachtet, ist die Einschränkung dieser jedoch nie eine leichte Entscheidung. 

Um für die Zukunft besser gerüstet zu sein, gilt es aus Erfahrungen zu lernen. In der 
Verwaltung wurden im Zuge des bisherigen Pandemiemanagements viele Normen, 
Fachdokumente und Strategien entwickelt. Nun gilt es dieses Wissen in möglichst 
aktueller Form jenen zur Verfügung zu stellen, die für das Pandemiemanagement 
zuständig sind. Das Ihnen hier vorliegende Dokument „COVID-19-Pandemie. 
Bestandsaufnahme, Handlungsrahmen“ soll dieses Wissen gesammelt, transparent und in 
immer wieder aktualisierter Form darstellen, um ein österreichweit einheitliches 
Vorgehen auch in Zukunft zu fördern. 

Unter dem Titel „Österreich impft“ ist im Jänner 2021 die bundesweite Initiative zur 
Corona-Schutzimpfung gestartet. Aufklärung steht dabei an oberster Stelle, um 
Falschmeldungen und Unwahrheiten auszuräumen. Unser Ziel ist es, dass spätestens in 
diesem Sommer alle Menschen in Österreich, die sich impfen lassen wollen, eine 
umfassend geprüfte, sichere und wirksame Schutzimpfung gegen das Coronavirus 
erhalten. Sie ist der derzeit beste Schutz gegen eine Erkrankung an COVID-19 und der 
wichtigste Schritt auf dem gemeinsamen Weg zurück zur Normalität.  

Abschließend darf ich meinen persönlichen Dank und meine höchste Wertschätzung all 
jenen Menschen übermitteln, die für die Entstehung des vorliegenden Dokuments einen 
Beitrag geleistet haben, und mich bereits im Vorhinein für seine so wichtige und 
notwendige weitere Aktualisierung bedanken. 

Dr. Wolfgang Mückstein 
Bundesminister 
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Glossar 

Ausbruch: ist ein über das erwartbare Maß hinausgehendes Auftreten neuer Infektions- 
oder Krankheitsfälle in einer bestimmten Population in einem bestimmten geografischen 
Gebiet in einem bestimmten Zeitraum 

Fallsterblichkeit (case fatality rate, CFR): gibt an, wie viele der bestätigt SARS-CoV-2-
infizierten Personen versterben 

Compliance: bezeichnet die Fähigkeit, Einsicht und Bereitschaft, mitzuarbeiten und 
bestimmte Vorgaben einzuhalten 

Epidemie: konzeptionell wie ein Ausbruch; zeitlich und örtlich begrenztes vermehrtes 
Auftreten von Krankheitsfällen einheitlicher Ursache 

Infektionssterblichkeit (infection fatality rate, IFR): gibt an, wie viele der tatsächlich mit 
SARS-CoV-2 infizierten Personen versterben 

IVD-CE: Die CE-Kennzeichnung von In-vitro-Diagnostika (IVD) ist die Voraussetzung für 
deren Inverkehrbringen durch Hersteller und Importeure und auch für das Bereitstellen 
durch Händler im Europäischen Wirtschaftsraum. 

kritische Services: Services, deren Nichtweiterführung hohe gesellschaftliche Kosten mit 
sich bringt. Beispiele für kritische Services sind Blaulichtorganisationen, 
Lebensmittelhändler, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Apotheken, IT-Services und 
Energieversorger 

Pandemie: weltweite Ausbreitung; kann Monate, Jahre oder Jahrzehnte dauern. 
Pandemien sind durch die weltweite Verbreitung eines neuartigen Virustyps 
gekennzeichnet und können über einen längeren Zeitraum eine ungewöhnlich hohe 
Morbidität und Mortalität verursachen. Die meisten Menschen sind immunologisch naiv 
gegenüber dem neuen Virus und daher anfällig für Infektionen. Eine schwere Pandemie 
kann aufgrund der außergewöhnlichen Anzahl der Betroffenen die Ressourcen einer 
Gesellschaft überfordern. Eine Pandemie bringt nicht nur die Entstehung eines neuen 
viralen Subtyps mit sich, sondern auch die Fähigkeit dieses Virus, sich effizient von Person 
zu Person zu verbreiten und schwere Krankheitsverläufe zu verursachen. 
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1 Einleitung 

Die rasche Verbreitung des Erregers SARS-CoV-2 sowie die damit verbundene 
Multisystemerkrankung COVID-19 stellte alle Länder weltweit seit Dezember 2019 vor 
bisher unbekannte Herausforderungen. Im Februar 2020 wurden auch in Österreich die 
ersten Fälle detektiert.  

Mit 11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die damals 
bestehende Epidemie, die in Wuhan (China) zum ersten Mal bestätigt worden war, zur 
Pandemie. Die Antwort der Regierungen auf die Ausbreitung der Pandemie erfolgte im 
Krisenmodus. Entscheidungen, die sonst zeitintensive Vorbereitungen verlangen, 
erfolgten innerhalb kürzester Zeit und wirkten sich auf sämtliche Sektoren und 
Lebensbereiche aus wie zum Beispiel auf Soziales, Arbeit, Bildung, Wirtschaft, Kunst und 
Kultur. 

Zielgruppe 

Das gegenständliche Dokument richtet sich in erster Linie an Akteurinnen und Akteure der 
öffentlichen Gesundheitsverwaltung sowie an die interessierte Fachöffentlichkeit im 
Gesundheitsbereich. Im Sinne größtmöglicher Transparenz und um einen sachlichen 
Diskurs zu ermöglichen, wird es auf der Homepage des BMSGPK sowie auf der 
Kommunikationsplattform VerbraucherInnengesundheit veröffentlicht.  

Ziel des Dokuments 

Im Zuge des bisherigen Pandemiegeschehens konnten Erfahrungen gesammelt werden. 
Dennoch besteht weiterhin Unklarheit im aktuellen und zukünftigen Management der 
Pandemie, u. a. bedingt durch mangelnde Evidenz sowie komplexe Problemstellungen.  

Ein wichtiger Schritt des Pandemiemanagements besteht darin, bisherige Erkenntnisse 
aufzuarbeiten und bestmöglich für die Zukunft nutzbar zu machen. Gleichzeitig müssen 
neue Informationen und Erfahrungen, die sich laufend aus aktuellen Entwicklungen 
ergeben, in zukünftige Entscheidungen einfließen. In Österreich wie auch in anderen 
Staaten entstand deshalb der Wunsch nach einem Dokument, das die relevantesten 
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2 Virusbeschreibung 

Stand: 5. 2. 2021 

2.1 Zusammenfassung 

Das Kapitel bildet den aktuellen Wissensstand hinsichtlich der Eigenschaften von SARS-
CoV-2 sowie des Übertragungswegs und der Symptomatik der Infektionskrankheit COVID-
19 ab. Zudem finden die Risikogruppen für einen schweren Krankheitsverlauf sowie die 
Immunität nach einer durchgemachten SARS-CoV-2-Infektion Erwähnung. 

2.2 Einleitung 

COVID-19 ist eine durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachte Infektionskrankheit. Sie 
wurde erstmals im Dezember 2019 in der Metropole Wuhan (in der chinesischen Provinz 
Hubei) beschrieben, entwickelte sich im Januar 2020 in der Volksrepublik China zur 
Epidemie und breitete sich schließlich zur weltweiten Pandemie aus. Am 11. 2. 2020 
verlautbarte die WHO (World Health Organization) einen offiziellen Namen für die aus 
SARS-CoV-2 resultierende Erkrankung: „COVID-19“ (Coronavirus Disease 2019). Die 
Bezeichnung für den Erreger wurde von 2019-nCoV auf SARS-CoV-2 (severe acute 
respiratory syndrome coronavirus 2) geändert.[6] 

2.3 SARS-CoV-2 

Coronaviren sind bereits in den 1960er-Jahren als humane Pathogene indentifiziert 
worden. Es handelt sich um umhüllte RNA-Viren, welche über ein einzelsträngiges RNA-
Genom mit positiver Polarität verfügen [7, 8]. Aufgrund der Fähigkeit zur homologen 
Rekombination können sie ihr Wirtsspektrum einfach erweitern und dabei auch 
Artengrenzen überspringen [9]. Coronaviren befallen mehrheitlich Tiere, sieben 
verschiedene Coronaviren jedoch befallen den Menschen. Vier davon verursachen im 
Normalfall milde bis mittelmäßige Atemwegserkrankungen im Sinne einer Erkältung; die 
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3 Phasen des Pandemiemanagements 

Stand: 5. 2. 2021 

3.1 Zusammenfassung 

Im folgenden Kapitel werden die Grundlagen des Verlaufs von Epidemien und Pandemien 
erläutert und die Phasen und Strategien des Pandemiemanagements beschrieben. Des 
Weiteren wird der Verlauf der COVID-19-Pandemie in Österreich dargestellt. 

3.2 Verlauf von Epidemien und Pandemien 

Das Verständnis für die Dynamik epidemisch oder pandemisch verlaufender 
Infektionskrankheiten ist essenziell, um geeignete Maßnahmen setzen zu können, die eine 
Übertragung von Mensch zu Mensch hintanhalten und das Funktionieren des 
Gesundheitssystems sicherstellen. Typischerweise zeigen sich im Verlauf von Epidemien 
und Pandemien die folgenden vier Stufen, wobei nicht alle epidemisch oder pandemisch 
verlaufenden Infektionskrankheiten notwendigerweise alle dieser Stufen in derselben 
Reihenfolge durchlaufen:  

• erste Stufe: Es treten erste Erkrankungsfälle in der Bevölkerung auf. 
• zweite Stufe: Es kommt zu einem Ausbruchsgeschehen mit lokaler Übertragung. 
• dritte Stufe: Der Ausbruch entwickelt sich zu einer Epidemie oder Pandemie, wobei 

der Erreger von Mensch zu Mensch übertragen wird und ein anhaltendes 
Ausbruchsgeschehen mit weiter geografischer Ausbreitung stattfindet. 

• vierte Stufe: Die Übertragung von Mensch zu Mensch geht zurück, da bei einem 
ausreichend großen Teil der Bevölkerung Immunität gegen den Erreger vorliegt oder 
die getroffenen Interventionen zur Eindämmung der Epidemie oder Pandemie 
Wirkung gezeigt haben. [62] 
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3.3 Vorbereitung und Reaktion auf eine Pandemie (Preparedness 
and Response) 

Auf Grundlage der oben beschriebenen Ausbreitungsdynamik kann ein Pandemieverlauf 
in verschiedene Phasen eingeteilt werden, wobei die erforderlichen Vorbereitungs- und 
Reaktionsmaßnahmen je Phase berücksichtigt werden. Die WHO hat die folgenden im 
Kontinuum verlaufenden Phasen einer Pandemie und die jeweils notwendigen Reaktionen 
darauf herausgearbeitet (siehe grafische Darstellung): 

Abbildung 1: Pandemiephasen der WHO 

 

Quelle: übersetzt und adaptiert nach WHO [63]  

• interpandemische Phase: Zeitspanne zwischen Pandemien; Regelbetrieb, 
Vorbereitung 

• Alarmphase: Zeitspanne, in der ein neu auftretendes Virus beim Menschen 
identifiziert wird. Ist die Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch gering, so besteht 
keine akute Gefahr für die öffentliche Gesundheit, jedoch ist eine erhöhte 
Wachsamkeit, verstärkte Surveillance und eine Risikobewertung auf lokaler, 
nationaler und internationaler Ebene notwendig. Es muss nicht zwingend eine 
pandemische Phase folgen. Wenn die Risikobewertungen darauf hinweisen, dass das 
neue Virus nicht das Potenzial hat, sich zu einem Pandemiestamm zu entwickeln, 
erfolgt eine Deeskalation der Maßnahmen und ein Übergang zum Regelbetrieb – also 
in die interpandemische Phase. 

• pandemische Phase: Zeitspanne, die durch die weltweite Verbreitung des neuen 
Krankheitserregers gekennzeichnet ist und global überwacht wird. Der Übergang 
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Abbildung 2: Zahl der laborbestätigten SARS-CoV-2-Infektionen im zeitlichen Verlauf 

 

Quelle. AGES [65] 

Abbildung 2 zeigt die Zahl der neu identifizierten Fälle laborbestätigter SARS-CoV-2-
Infektionen nach dem Tag der Labordiagnose bzw. Labormeldung bis 00:00 Uhr des 
Berichtstages (fehlt das Labordiagnosedatum, so wird der Tag der positiven Labormeldung 
herangezogen, der üblicherweise innerhalb von 24 h nach der Labordiagnose anzusetzen 
ist) im zeitlichen Verlauf 2020 bis 5. 2. 2021. 

3.6 Risikoeinschätzung und Maßnahmenplanung 

Die Corona-Kommission ist ein nach § 8 BMG eingesetztes Gremium aus Expertinnen und 
Experten sowie Vertreterinnen und Vertretern des BMSGPK und anderer Ministerien 
sowie der Bundesländer zur Beratung des Gesundheitsministers. Seit 3. September 2020 
schätzt die Corona-Kommission regelmäßig – mindestens einmal wöchentlich – das Risiko 
ein und bezieht sowohl das Verbreitungsrisiko (= Gefährdung der öffentlichen Gesundheit 
durch die Verbreitung von COVID-19) als auch das Systemrisiko (= Gefahr der Überlastung 
des Gesundheitsversorgungssystems mit COVID-19-Patientinnen und -Patienten) mit ein. 
Das Ergebnis ist die Karte der Corona-Ampel, welche in den Ampelfarben Grün (geringes 
Risiko), Gelb (mittleres Risiko), Orange (hohes Risiko) und Rot (sehr hohes Risiko) das 
jeweilige Risiko auf regionaler Ebene angibt. Aufgrund der Entwicklungen der 
epidemiologischen Lage im Herbst 2020 hat sich die Bundesregierung entschlossen, 
österreichweite Maßnahmen (unabhängig von der Ampelfarbe) zu setzen. Diese sind auf 
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4 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Stand: 10. 2. 2020 

4.1 Zusammenfassung 

Im folgenden Kapitel werden einleitend die für die Pandemiebekämpfung wesentlichen 
Rechtsquellen vorgestellt. Anschließend wird auf einzelne Maßnahmen näher 
eingegangen. Vorrangig kommen in diesem Bereich das Epidemiegesetz 1950 (EpiG) und 
das zu Beginn der Pandemie erlassene COVID-19-Maßnahmengesetz (COVID-19-MG) zur 
Anwendung.  

Tabelle 1: Inhaltlicher Überblick über COVID-19-Maßnahmengesetz und Epidemiegesetz  

COVID-19-Maßnahmengesetz Epidemiegesetz 

Verbote sowie Auflagen und Voraussetzungen für das 
Betreten und Befahren von  
• Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren 

und Dienstleistungen,  
• Arbeitsorten,  
• bestimmten Orten und für das  
• Benützen von Verkehrsmitteln sowie für 
• Einschränkungen des Verlassens des privaten 

Wohnbereichs, sofern für die Eindämmung von 
COVID-19 unerlässlich  

 

Im Rahmen der aktuellen Pandemie wichtige 
Maßnahmen: 
• Anzeigepflicht von SARS-CoV-2-Verdachts-,  

-Erkrankungs- und Todesfällen 
• Absonderungen von Kranken, Krankheits- oder 

Ansteckungsverdächtigen  
• Voraussetzungen für Informationsbeschaffung, 

Datenerhebungen, Statistik 
• Screeningprogramme 
• Maßnahmen gegen das Zusammenströmen 

größerer Menschenmengen  
• Verkehrsbeschränkungen, z. B. für 

Bewohnerinnen und Bewohner bestimmter 
Ortschaften oder gegenüber dem Auslande  

• Bestellung von Epidemieärztinnen und -ärzten 
• Mitwirkung von Organen des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes 
• Maßnahmen im Rahmen einer Pandemie 
• Entschädigungen (z. B. bei Absonderungen) 

Quellen: Gesetze, BMSGPK-eigene Darstellung 
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4.4 Meldepflichten  

Mit der Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz betreffend anzeigepflichtige übertragbare Krankheiten 2020 wurden 
SARS-CoV-2-Verdachts-, -Erkrankungs- und -Todesfälle – unter der damaligen Bezeichnung 
„2019 neuartiges Coronavirus“ – mit 27. Jänner 2020 für anzeigepflichtig erklärt. Eine 
solche Anzeige hat gemäß § 2 Abs. 1 EpiG binnen 24 Stunden an jene BVB, in deren Gebiet 
sich die/der Kranke oder die/der Krankheitsverdächtige aufhält oder der Tod durch SARS-
CoV-2 eingetreten ist, zu ergehen. Verpflichtet zur Anzeige sind nach § 3 Abs. 1 EpiG 
bestimmte Personengruppen und Einrichtungen – beispielsweise behandelnde Ärztinnen 
und Ärzte, Anstaltsleiterinnen und Anstaltsleiter sowie Labore –, welche typischerweise 
mit Krankheitsfällen in Berührung kommen. Meldungen sind durch die BVBs in das 
Epidemiologische Meldesystem (EMS) einzutragen. Labore haben ihre Meldepflicht 
dahingehend zu erfüllen, dass sie die Meldung direkt ins EMS eintragen. Weiters besteht 
gem § 3b EpiG für Personen, die nach Durchführung eines SARS-CoV-2-Antigentests zur 
Eigenanwendung ein positives Testergebnis erhalten haben, die Verpflichtung 
unverzüglich die Gesundheitsbehörde zu informieren oder selbstständig eine Nachtestung 
zu veranlassen. 

4.5 Maßnahmen in Bezug auf Kranke, Krankheitsverdächtige und 
Ansteckungsverdächtige 

Kranke, krankheitsverdächtige und ansteckungsverdächtige Personen sind gemäß § 5 
Abs. 1 EpiG verpflichtet, der zuständigen Behörde die erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
und sich den notwendigen ärztlichen Untersuchungen sowie der Entnahme von 
Untersuchungsmaterial zu unterziehen. Bei unkooperativen Personen besteht die 
Möglichkeit der Verhängung einer Verwaltungsstrafe nach § 40 lit. a EpiG. Bei 
Verschweigen einer von der/dem Betroffenen zumindest vermuteten SARS-CoV-2-
Infektion können § 178 StGB („Vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch 
übertragbare Krankheiten“) oder § 179 StBG („Fahrlässige Gefährdung von Menschen 
durch übertragbare Krankheiten“) zur Anwendung kommen. Bei Verdacht einer Straftat 
sind die Behörde oder andere öffentliche Dienststellen gemäß § 78 Abs. 1 StPO zur 
Anzeige bei der Kriminalpolizei oder Staatsanwaltschaft verpflichtet. 

Gemäß § 7 EpiG können zur Verhütung der Weiterverbreitung kranke, 
krankheitsverdächtige oder ansteckungsverdächtige Personen angehalten oder im 
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5 Internationale und nationale 
Zusammenarbeit 

Stand: 5. 2. 2021 

5.1 Zusammenfassung 

Auf internationaler und nationaler Ebene erfolgt in allen Phasen des 
Pandemiemanagements ein regelmäßiger Informationsaustausch zur Überwachung, 
Früherkennung und Koordination von Infektionskrankheiten, zur Weiterentwicklung der 
Reaktionsplanung bzw. im Anlassfall zur Lageberichterstattung und Absprache bezüglich 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. Das folgende Kapitel geht zudem auf die 
rechtlichen Grundlagen der Zusammenarbeit und auf die Zuständigkeiten des BMSGPK 
sowie der Gesundheitsbehörden auf Bundesländerebene ein. 

5.2 Internationale Zusammenarbeit 

Auf internationaler Ebene bilden insbesondere die Internationalen 
Gesundheitsvorschriften (IHR – International Health Regulations) der WHO sowie der 
Beschluss Nr. 1082/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zu 
schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren die Basis für die 
Zusammenarbeit zwischen Internationalen Organisationen und Mitgliedstaaten im Bereich 
der Surveillance, Prävention und Kontrolle von Infektionskrankheiten [64, 90]. 

Das BMSGPK ist die offizielle österreichische Anlaufstelle betreffend die IHR der WHO 
(National IHR Focal Point), Anlaufstelle des Frühwarnsystems EWRS (Early Warning and 
Response System) der Europäischen Kommission (National EWRS Focal Point) sowie 
nationaler Ansprechpartner für das ECDC (European Centre for Disease Prevention and 
Control). 

Das Frühwarnsystem der WHO (EIS – Event Information Site) und jenes der Europäischen 
Kommission (EWRS) dienen dem raschen und sicheren Austausch von Informationen zur 
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6 Kommunikation 

Stand: 18. 2. 2020 

6.1 Zusammenfassung 

Das folgende Kapitel skizziert Grundlagen der Krisenkommunikation und richtet sich an 
Verantwortliche der Kommunikation in Behörden und diesen nahestehenden 
Einrichtungen. Die vorliegenden Ausführungen bieten eine kompakte und strukturierte 
Anleitung zur Planung, Durchführung und Analyse von Kommunikationsmaßnahmen 
während einer Pandemie. Bewährte Regeln finden hier ebenso wie neueste 
gesellschaftliche Entwicklungen, etwa der Einfluss sozialer Medien, ihre Berücksichtigung. 

6.2 Einleitung 

„Wenn eine Notlage (oder Krise) der öffentlichen Gesundheit auftritt, beeinflusst die 
Kommunikation unmittelbar die Entwicklung der Ereignisse.“ [93] 

Die Kommunikation spielt als integraler Bestandteil des Risiko- und Krisenmanagements 
eine entscheidende Rolle sowohl bei der Vorsorge für eine Pandemie als auch bei deren 
Eindämmung, Bewältigung und Evaluierung. Beteiligte Akteurinnen und Akteure müssen 
rasch auf den gleichen Wissensstand gebracht werden. Die (Fach-)Presse, sowie die in 
Österreich lebende Bevölkerung müssen umfassend, widerspruchsfrei und 
wahrheitsgetreu informiert, über den bestmöglichen Schutz vor einer Erkrankung 
instruiert und zum aktiven Selbst- und Fremdschutz motiviert werden. Vor allem 
Angehörige von Gesundheitsberufen müssen rasch mit notwendigen und faktenbasierten 
Informationen versorgt werden. Nach der Krisenbewältigung setzt die Phase der 
Nachbereitung ein. Gesetzte kommunikative Maßnahmen werden evaluiert und 
notwendige Adaptionen für einen zukünftigen verbesserten Schutz der kollektiven 
Gesundheit vorgenommen. 
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6.3 Ausgangslage 

Während einer Pandemie muss zwischen der koordinierenden Kommunikation und der 
informierenden und verhaltenslenkenden Kommunikation unterschieden werden. 
Während die Koordination der Information entscheidend zum Vollzug der gesetzten 
Maßnahmen durch diverse Behörden beiträgt, zielt die verhaltenslenkende 
Kommunikation darauf ab, die Zahl der Infektionen in der Bevölkerung so gering als 
möglich zu halten und den Verlauf der Pandemie einzubremsen. Bei welcher Behörde die 
Verantwortung für die koordinierende Kommunikation liegt, hängt von der thematischen 
Beschaffenheit der Krise und der Eskalationsstufe ab. Die informierende und 
verhaltenslenkende Kommunikation lässt sich in verschiedene Phasen einteilen:  

Abbildung 3: Phasen des Pandemiemanagements während der COVID-19-Pandemie und 
entsprechende Kommunikationsformen 

 

Quelle: BMSGPK 



 

Seite 56 Die COVID-19-Pandemie in Österreich 

Sämtliche medizinische Dienste und Stellen sind in Kontakt mit der Öffentlichkeit und 
müssen daher immer den aktuellsten Informationsstand kennen. Das gilt insbesondere für 
die medizinische Grundversorgung wie die Apotheken, die Hausärztinnen und -ärzte und 
natürlich die Medien.  

Das Verständnis bestimmter Risiken und die damit verbundene Einsicht, dass eine 
Gefährdung für die eigene Gesundheit oder das eigene Leben besteht, können eine 
Verhaltensänderung oder zumindest die Bereitschaft dazu hervorrufen. Vorrangige Ziele 
der Risikokommunikation sind somit die Aufklärung über Risiken und die Verhinderung 
von Gefährdungen. Dies setzt ein Vertrauensverhältnis unter allen am Risikomanagement 
Beteiligten voraus, welches bereits in krisenfreien Zeiten aufgebaut und dann für die 
Dauer der bestehenden Risiken erhalten werden muss. Gelungene Risikokommunikation 
fördert langfristige Risikomündigkeit in der Bevölkerung, die wiederum die Basis für die 
individuelle Handlungsfähigkeit jeder einzelnen Bürgerin und jedes einzelnen Bürgers ist. 

Abbildung 4: Ziele von Risikokommunikation [94] 

 

Quelle: BMI Deutschland: Leitfaden Krisenkommunikation (2014) 

6.3.3 Krisenkommunikation 

In einer akuten Phase einer Gesundheitskrise müssen die gesetzten Maßnahmen klar und 
einheitlich von sämtlichen Behörden, vor allem dem Ministerium als oberster 
Gesundheitsbehörde kommuniziert werden. Es bedarf einer abgestimmten 
Kommunikationslinie zwischen sämtlichen relevanten Stakeholdern. Nur so kann die 
angestrebte Meinungshoheit in der Bevölkerung gewonnen werden. 

Verschiedene Anspruchsgruppen benötigen spezifische Kommunikationsziele. Auch 
ethische Grundlagen von Maßnahmen und Entscheidungen, beispielsweise der Verteilung 
der beschränkten Gesundheitsressourcen (Impfstoffe, Medikamente, Ressourcen auf der 
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Intensivstation usw.) müssen offen und transparent dargelegt werden. Sollte bestimmten 
Berufsgruppen (Pflegekräften, Polizistinnen und Polizisten, Akteurinnen und Akteuren von 
für die Allgemeinheit unerlässlichen Diensten, Behördenvertreterinnen und -vertretern 
usw.) Priorität bei der Verteilung eingeräumt werden, muss das verständlich 
kommuniziert werden. 

Abbildung 5: Zusammenspiel Krisenkommunikation [94] 

 

Quelle: BMI Deutschland: Leitfaden Krisenkommunikation (2014) 

6.3.4 Nachbereitung bzw. Auswertung 

Im Anschluss an die Pandemie bzw. schon beim Abklingen der akuten Gefahr – in der 
postpandemischen Phase – folgt die Nachbearbeitung in der Kommunikation. Die 
eingesetzten Maßnahmen und Mittel werden evaluiert und adaptiert, um bei einer 
weiteren Welle oder einer anderen Pandemie zielführender eingesetzt werden zu können.  
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7 Diagnostik 

Stand: 15. 2. 2021 

7.1 Zusammenfassung und Ausblick 

Für die Gesundheitsbehörden ist die Kenntnis der Anzahl von SARS-CoV-2-Infektionen die 
Grundlage für eine Implementierung geeigneter Präventions- und Kontrollmaßnahmen im 
Rahmen der Eindämmung der Pandemie. Die Diagnostik spielt daher eine zentrale Rolle: 
einerseits für die einzelnen betroffenen Personen, um ihnen eine adäquate Therapie 
zukommen zu lassen, andererseits auch als wichtiges gesundheitspolitisches Instrument in 
der Überwachung des Pandemieverlaufs in der Bevölkerung. 

Für eine Diagnostik wird Untersuchungsmaterial (z. B. per Nasopharyngealabstrich) 
entnommen und einem Erregernachweis zugeführt. Goldstandard dabei ist der direkte 
Virusnachweis mittels PCR. 

7.2 Allgemeines 

Das Ziel der Diagnostik ist zum einen, den einzelnen betroffenen Personen eine adäquate 
Therapie zukommen zu lassen, zum anderen ist die Diagnostik ein wichtiges Werkzeug, um 
Clusterbildungen zeitnah zu detektieren und damit Infektionsketten frühzeitig durch 
entsprechende Maßnahmen zu unterbrechen. Eine schnelle und präzise Erfassung der 
Zahl und der Verteilung der infizierten Personen trägt so zu einem aktuelleren und 
besseren Lagebild bei. [102] 

Entsprechend der Österreichischen Teststrategie [103] zu testende Personen sind  

• symptomatische Personen, d. h. solche mit jeglichen akuten respiratorischen bzw. 
COVID-19-Symptomen (siehe Kapitel 2) inklusive jedes ärztlich begründeten 
Verdachtsfalls, 

• Kontaktpersonen [59] – alle engen Kontaktpersonen bestätigter COVID-19-Fälle, das 
umfasst zum Beispiel Mitglieder desselben Haushalts (siehe Punkt 8.12.1) –,  
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8 Surveillance und Meldewesen 

Stand: 1. 2. 2021 

8.1 Zusammenfassung 

Der Labornachweis von SARS-CoV-2 ist meldepflichtig, ebenso SARS-CoV-2-Verdachtsfälle 
und -Todesfälle. Die fallbasierten Daten werden im Epidemiologischen Meldesystem 
(EMS) zentral gespeichert, das als Datenquelle für epidemiologische Analysen und 
Interpretationen, z. B. für die täglichen Lageberichte, herangezogen wird. Eine 
zeitgerechte Identifizierung möglicher Verdachtspersonen und deren enger Kontakte 
sowie eine rasche und verlässliche Laborbestätigung sind essenziell, um – im Sinne der 
Strategie „Test, Trace and Isolate“ – die Überwachung und das Meldewesen zu 
gewährleisten. Die gewonnenen Daten bilden epidemiologische Kriterien.  Diese dienen 
sowohl als Entscheidungsgrundlage für zukünftige Maßnahmen als auch dazu die Wirkung 
eingeführter Maßnahmen zu evaluieren (siehe auch Punkt 3.6). 

8.2 Einleitung 

Surveillance besteht aus der systematischen und kontinuierlichen Sammlung, Analyse und 
Interpretation von Gesundheitsdaten und der zeitnahen und kohärenten Verteilung der 
interpretierten Resultate an Behörden sowie Entscheidungsträgerinnen und -träger, damit 
die notwendigen Aktionen rasch und verhältnismäßig eingeführt werden können.  

8.3 COVID-19-Verdachts-, -Erkrankungs- und -Todesfälle  

Seit 26. Jänner 2020 sind COVID-19-bezogene Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfälle 
laut § 1 Abs. 2 des Epidemiegesetzes (EpiG) [82] meldepflichtig (siehe Kapitel 4.4). Dies 
erlaubt die zeitnahe Einschätzung der Infektionsdynamiken sowie eine frühzeitige 
Erkennung von Ausbruchsgeschehen und – damit einhergehend – die rasche Bekämpfung 
der weiteren Virusverbreitung durch wirksame Präventions- und 
Eindämmungsmaßnahmen als Teil eines effektiven Krisenmanagements.  
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Fallzahlen ab dem 1. September 2020. Die Analyse und Interpretation der Daten wird 
sowohl für Gesamtösterreich als auch für jedes Bundesland separat durchgeführt. 

8.12.1 Definition von Kontaktpersonen 

Kategorie-1-Kontaktpersonen  

Prinzipiell handelt es sich dabei um Personen, die kumulativ für 15 Minuten oder länger in 
einer Entfernung ≤ 2 Meter Kontakt von Angesicht zu Angesicht mit einem bestätigten Fall 
hatten (insbes. Haushaltskontakte). Genaue und aktuelle Definitionen für 
Kontaktpersonen sind im Dokument „Behördliche Vorgangsweise bei SARS-CoV-2 
Kontaktpersonen“ [59] abrufbar. 

Auch wenn eine Vorkategorisierung in K1 und K2 durch Contact-Tracer, durch den 
Verdachtsfall oder z. B. ein Unternehmen mittels einer Liste durchgeführt werden kann, 
muss aufgrund der Konsequenz einer möglichen Quarantäne die endgültige 
Kategorisierung zwingend von der BVB durchgeführt werden, außer Tracer werden gemäß 
§ 27a Epidemiegesetz vom Bundesminister oder der Landeshauptfrau / dem 
Landeshauptmann bestellt. Dann ist ihr Handeln der Bezirksverwaltungsbehörde 
zuzurechnen, und sie können selbst unmittelbar für die Behörde hoheitsrechtliche Akte 
setzen, also COVID-19-(Verdachts-)Fälle telefonisch absondern. Gegebenenfalls kann 
seitens der BVB auch die CTTF der AGES um Unterstützung bei der 
Kontaktpersonenerhebung (und auch für Kontaktpersonennachverfolgung) ersucht 
werden. 

K1-Kontaktpersonen sind mittels Bescheids zehn Tage lang, gerechnet ab dem letzten 
kontagiösen Kontakt, abzusondern. Auch bei einem negativen Testergebnis der K1-
Kontaktperson ist für sie die Quarantänedauer einzuhalten. Bei Auftreten von COVID-19-
relevanten Symptomen wie z. B. Husten, Fieber oder Atembeschwerden ist die 1450-
Hotline zu kontaktieren, damit eine Testung veranlasst wird. Bei Erkrankten ist der Beginn 
der zehntägigen Absonderung mit Symptombeginn festzulegen; falls dieser nicht bekannt 
ist, erstreckt sich die Quarantänedauer vom Tag nach dem erfolgten Abstrich an bis zehn 
Tage danach. [103] 

Als geheilt werden bestätigte Fälle klassifiziert [110], die aus der Absonderung entlassen 
werden können: frühestens zehn Tage nach Symptombeginn und mit mindestens 
48 Stunden Symptomfreiheit; bei schwerem klinischem Verlauf ist auch ein negatives PCR-
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9 Infektionshygienische Maßnahmen 

Stand: 4. 3. 2021 

9.1 Zusammenfassung  

Infektionshygienische Maßnahmen umfassen alle nichtpharmakologischen Maßnahmen, 
die zu einer Verringerung des Transmissionsrisikos führen. Besonders wichtig sind hierbei 
Händehygiene (Händewaschen oder gegebenenfalls Händedesinfektion, zum Beispiel in 
Gesundheitseinrichtungen), Atemhygiene (Hust- und Niesetikette) und das Einhalten eines 
Mindestabstands zu anderen Personen sowie regelmäßiges Lüften von Räumen. Des 
Weiteren können Einschränkungen im Arbeits-, Wirtschafts- und Bildungsbereich, gezielte 
Maßnahmen zum Schutz der Risikogruppen und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
in der Bevölkerung zur Infektionsprävention eingesetzt werden. 

9.2 Einleitung 

Um das Risiko einer Übertragung von SARS-CoV-2 zu verringern, werden 
infektionshygienische Maßnahmen eingesetzt. Im folgenden Kapitel werden Maßnahmen 
behandelt, die außerhalb eines Krankenhaussettings von Einzelpersonen oder der 
Öffentlichkeit umgesetzt werden können. Diese Maßnahmen müssen adäquat und 
verständlich kommuniziert und den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst 
werden. 

9.3 Personenbezogene Maßnahmen 

Durch eigenverantwortliches Handeln und konsequentes Umsetzen von Hygiene- und 
Verhaltensmaßnahmen kann jede und jeder Einzelne einen Beitrag zur Risikominimierung 
leisten. Es handelt sich hierbei um grundsätzliche Maßnahmen, die während der gesamten 
Dauer der Pandemie durchzuführen sind. [115] 
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9.5.2 Schutzmasken in der Öffentlichkeit 

Das Tragen von Schutzmasken unterschiedlichen Typs je nach Anforderung kann 
gemeinsam mit der Umsetzung anderer infektionshygienischer Maßnahmen in 
bestimmten Settings empfohlen werden, um im Sinne einer mechanischen Barriere eine 
Ansteckung durch Tröpfcheninfektion zu vermeiden. [119] 

Tabelle 2: Einsatzmöglichkeiten für Schutzmasken in der Öffentlichkeit – Beispiele 

Setting Population 

Gebiete mit bekannter oder vermuteter 
weitverbreiteter Transmission und/oder Gebiete, 
in denen die Umsetzung anderer 
infektionspräventiver Maßnahmen nur limitiert 
möglich ist 

allgemeine Bevölkerung beim Betreten von 
öffentlichen Orten, am Arbeitsplatz oder bei der 
Teilnahme an Veranstaltungen 

Orte mit hoher Bevölkerungsdichte Personen, die in Flüchtlingslagern, Gefängnissen, 
Heimen und dergleichen untergebracht sind 

Orte, an denen die Einhaltung eines 
Mindestabstands nicht möglich ist 

allgemeine Bevölkerung beim Betreten öffentlicher 
Verkehrsmittel, Arbeiterinnen und Arbeiter in 
bestimmten Arbeitsverhältnissen 

Quelle: WHO [119] 

9.5.3 Schutzmasken bei Kindern 

Der Einsatz nichtmedizinischer Masken bei Kindern sollte nach der sorgfältigen Betrachtung 
möglicher Risiken (falsche Handhabung, Unbehagen, soziale Einschränkungen) erfolgen. 
Kinder unter sechs Jahren sollten keine Masken tragen, da sie generell noch nicht die 
nötige Compliance (siehe Glossar) und Feinmotorik mitbringen, um eine Schutzmaske 
effektiv tragen zu können und diese auch selbstständig anzulegen bzw. abzunehmen. 
[120] 

9.5.4 Gesichtsschilde, Plexiglasvisiere 

Gesichtsschilde und Visiere werden im medizinischen Bereich zusätzlich zur OP-Maske 
oder einer Atemschutzmaske als Augenschutz getragen. Allein getragen können sie nur 
direkt auf der Scheibe auftreffende Tröpfchen abfangen. Nach derzeitigem 
wissenschaftlichem Kenntnisstand werden allerdings respiratorische Tröpfchen der 
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10 Krankenhaushygienische 
Maßnahmen 

Stand: 15. 2. 2021 

10.1 Zusammenfassung 

Das Gesundheitswesen wird durch die aktuelle COVID-19-Situation vor große 
Herausforderungen gestellt. Die bisherigen Infektionsschutzmaßnahmen werden 
verstärkt, und auf die Vermeidung von Übertragung von SARS-CoV2 in 
Gesundheitseinrichtungen wird ein besonderes Augenmerk gerichtet. Das vorliegende 
Kapitel beschreibt die generelle Vorgangsweise in der Krankenanstalt und beim 
Krankentransport. Der Inhalt ist jeweils im Kontext der eigenen Krankenanstalt und der 
örtlichen und strukturellen sowie betriebsorganisatorischen Gegebenheiten wie auch 
Möglichkeiten anzupassen. 

Hygienemaßnahmen sollen die Gefahr einer Virusübertragung reduzieren und dadurch 
verhindern, dass bisher nichtbetroffene Personen erkranken und die Krankheit sich 
ausbreitet.  

Generell werden die Aufgaben von Hygieneteams im § 8a (4) des KAKuG geregelt. Die 
Aufgaben der Krankenhaushygiene (KHH) sind im „QS Krankenhaushygiene – 
Qualitätsstandard Organisation und Strategie der Krankenhaushygiene“ festgelegt, der 
während der Corona-Pandemie in spezifische Maßnahmen umgesetzt werden muss.[124] 

10.2 Organisation der COVID-19-Versorgung der Krankenanstalten 
und ihres Umfelds  

Sowohl die Krankenanstaltenträgerorganisationen wie auch die Gesundheitsbehörden 
(BMSGPK, Landesregierungen etc.) trafen und treffen Maßnahmen für die Öffentlichkeit, 
Allgemeinbevölkerung sowie deren medizinische Versorgung und somit auch für die 
Krankenanstalten. Diese sind für die Sicherstellung der Krankenanstaltspflege für 
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Tabelle 3: Strukturelle Maßnahmen in einer Krankenanstalt in Abstimmung mit der 
Krankenhaushygiene 

Versorgung von COVID-19-Patientinnen und -Patienten 

Stationen 
• optimal: Einbettzimmer mit Sanitäreinheit und Vorzimmer/Schleuse 

o Kohortierung in Mehrbettzimmer möglich 
o Bei Mangel an Einbettzimmern mit Vorzimmer/Schleuse können bei exakter Planung der 

Betriebsorganisation auch Bereiche für die Versorgung von COVID-19-Patientinnen und  
-Patienten definiert werden, wobei eine klare Kennzeichnung des Patientenbereichs inkl. 
zugehöriger Betriebsräume, der Wegeführung und der Personalräume stattfinden müssen. 
Insbesondere müssen Schutzmaßnahmen und -kleidung klar und verständlich festgelegt 
werden.  

• Nebenräume  
o Medikamentenvorbereitung, Lagerräume („rein“) 
o Teeküche  
o unreine Arbeitsräume, Entsorgungsräume 
o Reinigungsstützpunkt  

• Personalräume 
o Dokumentation und Verwaltung 
o Aufenthaltsraum 
o Umkleiden 

Wegeplanung – („rein“, „unrein“) 
Grundprinzip der Hygiene ist das Trennen von „reinen“ und „unreinen“ Tätigkeiten und Wegen, um 
Kreuzkontamination zu verhindern. 

Labore und andere medizinische Versorgungseinheiten 
• zentrale Untersuchungseinheiten, z. B. Röntgen, OP … 

o Risikominimierung der Übertragung von SARS-CoV-2 durch Beratung und Prüfung von 
bereichspezifischen Hygienekonzepten 

• therapeutische Einheiten 
o Risikominimierung der Übertragung von SARS-CoV-2 durch Beratung und Prüfung von 

bereichspezifischen Hygienekonzepten 

technische Maßnahmen und Versorgung 
• Prüfung von Raumlufttechnikkonzepten 
• Prüfung der Optimierung der raumlufttechnischen Anlagen 

Quelle: Medizinische Universität Wien, Institut für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle 
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Tabelle 4: Organisatorische Maßnahmen für die Patientenversorgung in Abstimmung mit 
der Krankenhaushygiene 

Organisatorische Maßnahmen 

COVID-19-Versorgungseinheit 
• Station, IBS, Ambulanzen 

o Betriebsorganisationskonzept 
o Hygieneplan 
o Wegekonzept („rein“, „unrein“) 
o Personalschulungskonzept  
o Audits („Nachschauen“ bei regelmäßigen Besuchen) 

Einsatz von COVID-19-Diagnostik zur Risikominimierung der Übertragung (siehe auch Kapitel 12.4) 
• Diagnostik- und Verlaufkontrolle bei COVID-19-Patientinnen und -Patienten 
• Screening asymptomatischer Patientinnen und Patienten, etwa 

o vor invasiven Eingriffen mit Durchführung oder Risiko „aerosolbildender Maßnahmen“ (z. B. In- 
und Extubation), 

o bei Kontakt oder Risiko eines Kontakts mit COVID-19-Patientinnen und -Patienten oder 
asymptomatischen SARS-CoV-2-Ausscheiderinnen und -Ausscheidern,  

o vor stationärer Aufnahme in bestimmten Bereichen 

personelle Ausstattung 
• medizinisches Personal 
• Pflegepersonal 
• unterstützendes Personal  
• Verwaltungspersonal 

Information und Kommunikation über Hygienemaßnahmen oder -themen 
• Intranet, z. B. „Channel“ 
• Homepage 
• Onlinemeetings 
• Präsenzveranstaltungen unter Wahrung der COVID-19-Präventionsamßnahmen  

o z. B. Schulungen in begrenztem Rahmen 

Quelle: Medizinische Universität Wien, Institut für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle 

10.5 Krankenhaushygiene und die COVID-19-Pandemie im Verlauf 

Trotz der Pandemie muss die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit anderen 
Erkrankungen, die medizinischer und operativer Versorgung, der Diagnostik und einer 
Therapie bedürfen, erfolgen. Die gleichzeitige Versorgung von COVID-19-Patientinnen und 
-Patienten, SARS-CoV-2-Trägerinnen und -Trägern sowie „normalen“ Patientinnen und 
Patienten stellt das Hygieneteam und die Krankenhaushygiene – wie alle anderen auch – 
vor eine besondere Herausforderung. 
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Tabelle 5 bietet eine Gegenüberstellung zwischen dem Aufwand für die COVID-19-
Versorgung und den gleichzeitigen Aufgaben für die anderen Patientinnen und Patienten, 
die auch vonseiten der Krankenhaushygiene zu betreuen sind. 

Tabelle 5: Tätigkeiten der Krankenhaushygiene einerseits im Zuge der COVID-19-
Versorgung, andererseits im herkömmlichen Krankenhausbetrieb 

Aufwand für COVID-19-Versorgung Aufwand für Nicht-COVID-19-Versorgung 

• Hygienerichtlinien 
• SARS-CoV-2, COVID-19 
• Hygienepläne SARS-CoV-2-versorgende 

Einheiten 
• individuelle Hygienepläne SARS-CoV-2, 

COVID-19 für Bereiche in einer KA (z. B. 
ICU, Chirurgie …) 

• Arbeitsanweisungen/Hygienepläne zum Betrieb 
komplexer COVID-19-versorgender Einheiten 

• Beratung Technik – u. a. raumlufttechnische 
Maßnahmen, Struktur … 

• Mithilfe beim Patienten-Tracing 
• Hygienemaßnahmen für stationäre 

Kontaktpatientinnen und -patienten  
• Beratung und Schulungen von Personal sowie 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
• Schnittstelle zum Arbeitnehmerschutz 
• Desinfektionspläne 

• KHH für „normalen“ Krankenhausbetrieb in 
zunehmender Intensität (Qualitätsstandard des 
BMSGPK für Krankenhaushygiene) 
• Erstellung eines Hygieneplans 
• Überwachung nosokomialer Infektionen 
• Miteinbeziehung bei allen Planungen für 

Neu-, Zu- und Umbauten und bei der 
Anschaffung von Geräten und Gütern, 
durch die eine Infektionsgefahr entsteht 

• Beratung und Vorschläge bei für die 
Wahrung der Hygiene wichtigen 
Angelegenheiten 

• Sonderaufgaben 

Quelle: Medizinische Universität Wien, Institut für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle 

10.6 Krankenhaushygiene und COVID-19-Hygienepläne  

Die nachfolgende Aufzählung gibt einen Überblick über die wesentlichen Elemente der 
Krankenhaushygiene im Zusammenhang mit COVID-19: 

• SARS-CoV-2-/COVID-19-Hygienerichtlinie 
− Grundlegendes zur Infektion sowie Übertragung und zu deren Prävention 

• Arbeitsanweisungen und/oder Hygienepläne für COVID-19-/SARS-CoV-2-spezifische 
Einheiten (Erstellung und/oder Prüfung) 
− Triage und Notfallversorgung 
− COVID-19-Patientinnen und -Patienten versorgende ICU oder IMCU 
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11 Öffentlicher Gesundheitsdienst 

Stand: 5. 2. 2021 

11.1 Zusammenfassung  

Der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) ist bei COVID-19 sowie bei anderen 
epidemischen Infektionskrankheiten für das Fall- und Kontaktmanagement, die 
Absonderung kranker, krankheitsverdächtiger und ansteckungsverdächtiger Personen und 
für die Ausbruchsabklärung zuständig. Hierbei sind die Eigenschaften des Erregers und 
lokale Gegebenheiten zu beachten. Des Weiteren ist der ÖGD aktiv in die Erstellung von 
Präventionskonzepten eingebunden. 

11.2 Einleitung 

In der Bekämpfung von Epidemien, Pandemien und Infektionsgeschehen jeder Art spielt 
der ÖGD eine entscheidende Schlüsselrolle. Eine rasche Abklärung von Infektionsquellen 
sowie ein gezieltes Fall- und Kontaktmanagement sind hierbei essenziell, um eine 
Verbreitung von Erregern zu verhindern. 

11.3 Fall- und Kontaktmanagement 

Die Basis für das Fallmanagement bei epidemischen Infektionskrankheiten und für die zu 
setzenden Maßnahmen bilden das Epidemiegesetz 1950 [82] (EpiG) und dazu ergangene 
Verordnungen. 

Für jede Anzeige sowie jeden Verdacht des Auftretens einer anzeigepflichtigen Krankheit 
haben die zuständigen Behörden durch die ihnen zur Verfügung stehenden Ärztinnen und 
Ärzte unverzüglich die zur Feststellung der Krankheit und der Infektionsquelle 
erforderlichen Erhebungen und Untersuchungen einzuleiten. Der Anzeigepflicht nach dem 
EpiG unterliegen Verdachts-, Erkrankungs- und auch Todesfälle. Auf der Homepage des 
BMSGPK kann die aktuelle Falldefinition für SARS-CoV-2/COVID-19 eingesehen werden 
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12 Sicherstellung der Kapazitäten 

Stand: 3. 3. 2021 

12.1 Zusammenfassung und Ausblick 

Sowohl von intramuralen als auch von extramuralen Leistungserbringerinnen und  
-erbringern der öffentlich finanzierten Gesundheitsversorgung ist auch während der 
Pandemie die Versorgung sicherzustellen.  

Der Einsatz der Versorgungskapazitäten sollte so geplant werden, dass entsprechend der 
aktuellen epidemiologischen Situation sowohl die Versorgung von COVID-19-Patientinnen 
und -Patienten als auch die Regelversorgung – v. a. bei dringlichen Bedarfen – 
aufrechterhalten werden kann. Die vom COVID-Prognose-Konsortium wöchentlich anhand 
epidemiologischer Kennzahlen erstellten konsolidierten Kurzfristprognosen zum Verlauf 
und zum Ausmaß der COVID-19-Erkrankungen in Österreich sowie zu den aktuell 
verfügbaren Kapazitäten im Spitalsbereich bilden eine wesentliche Grundlage für diese 
Planungen im stufenweisen Auf- und Abbau notwendiger COVID-19-
Versorgungskapazitäten. 

Um Kapazitätsausfälle zu vermeiden, gilt in allen Gesundheitseinrichtungen die Trennung 
von COVID-19-Erkrankten und -Verdachtsfällen von COVID-freien Patientinnen und 
Patienten als oberstes Gebot. Bei erhöhtem regionalem Risiko sind physische Kontakte 
von Patientinnen und Patienten mit Gesundheitsdiensteanbieterinnen und -anbietern 
möglichst durch andere geeignete Maßnahmen (z. B. Telekonsultationen) zu ersetzen. 

Im Falle des absehbaren Erreichens der akutstationären Kapazitätsgrenzen bei gleichzeitig 
weiterhin hohen Infektionszahlen ist für die Bereitstellung zusätzlicher Bettenkapazitäten 
in Rehabilitationseinrichtungen sowie Not- und Annexspitälern sukzessive Sorge zu tragen. 
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13 Antivirale Arzneimittel, weitere 
Therapeutika und Impfstoffe 

13.1 Antivirale Arzneimittel und weitere Therapeutika 

Stand: 29. 1. 2021  

13.1.1 Zusammenfassung  

Obwohl zurzeit zahlreiche Wirkstoffe für eine antivirale Therapie von COVID-19 untersucht 
werden, liegt bislang nur für den Wirkstoff Remdesivir eine Zulassung für eine speziell 
definierte Patientengruppe vor. Eine prophylaktische Gabe bestimmter Wirkstoffe, sei es 
prä- oder postexpositionell zeichnet sich derzeit noch nicht ab. Bei der Behandlung 
schwerer erkrankter COVID-19 Patientinnen und -Patienten, insbesondere jener, die eine 
diagnostisch gesicherte Pneumonie aufweisen und eine zusätzliche Sauerstoffzufuhr 
benötigen, kann eine Therapie mit Remdesivir (Veklury®) im Rahmen der Zulassung sowie 
gegebenenfalls eine (derzeit noch Off-label-)Anwendung mit Dexamethason im Rahmen 
der EMA-Empfehlung und einer WHO-Leitlinie erwogen werden. 

13.1.2 Einleitung 

Um jene Fälle von COVID-19, die nicht selbstlimitierend verlaufen, adäquat behandeln zu 
können, besteht hoher Bedarf nach einer spezifischen antiviralen Therapie. Insgesamt 
wurde seit Bekanntwerden der Pandemie bis zum 1. 9. 2020 die extrem hohe Zahl 158 
potenzieller COVID-19-Behandlungen/-Wirkstoffe durch die europäischen Behörden mit 
den unterschiedlichsten Entwicklern diskutiert. Bislang konnte erst ein einziger Wirkstoff 
(Remdesivir) ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis nachweisen, welches sich in der am 
3. 7. 2020 erteilten zentralen Zulassung durch die EU-Kommission zur Genehmigung für 
das Inverkehrbringen in der gesamten EU widerspiegelt.  
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13.2 Impfstoffe 

Stand: 4. 3. 2021  

13.2.1 Zusammenfassung 

Eine Schutzimpfung ist eine der wirksamsten und kosteneffektivsten 
Präventionsmaßnahmen und dürfte am ehesten dazu beitragen, die Krankheitslast der 
COVID-19-Pandemie langfristig deutlich abzuschwächen. Ein vordringliches Ziel 
internationaler Forschungstätigkeit ist daher die rasche Entwicklung eines wirksamen und 
sicheren COVID-19 Impfstoffes sowie die Sicherstellung seiner breiten Verfügbarkeit.  

Das erklärte Ziel der Bundesregierung ist es, jeder und jedem, die/der sich impfen lassen 
möchte, einen umfassend geprüften, sicheren, effektiven und zugelassenen COVID-19-
Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Die COVID-Schutzimpfung soll dabei niederschwellig 
und unbürokratisch zu den Menschen gebracht werden. Wegen anfangs limitierter 
Impfstoffverfügbarkeit wird es zu Beginn notwendig sein, Priorisierungen auszusprechen 
und jene Personen zu impfen, welche das höchste Risiko für schwere COVID-19-
Krankheitsverläufe haben oder ein besonders hohes Ansteckungsrisiko. So werden etwa in 
der ersten Phase besonders gefährdete Gruppen und Institutionen wie Alten-und 
Pflegeheime sowie Krankenanstalten prioritär Zugang zur Schutzimpfung erhalten. In einer 
späteren, breiten Ausrollung sollen neben den Impfstraßen und den niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzten auch größere Betriebe und Gemeinden Impfungen anbieten können. 
Dabei liegt die Entscheidung über die Strategie der Ausrollung der Impfungen und über 
ihre Umsetzung bei den Bundesländern. 

Um eine rasche und effiziente Umsetzung der Impfungen zu ermöglichen, werden 
intensive Vorbereitungsarbeiten und Planungen für alle notwendigen organisatorisch-
logistischen Maßnahmen vorgenommen. Dabei muss sichergestellt werden, dass 
entsprechende Impfstoffe ordnungsgemäß gelagert, transportiert, abgegeben und 
verabreicht werden können. Zudem ist es nötig, Möglichkeiten zur systematischen und 
zeitnahen Dokumentation der Impfungen zu etablieren. Um hohe Durchimpfungsraten zu 
erreichen, werden die Impfungen niederschwellig angeboten, einen Schwerpunkt werden 
daher Impfungen in speziellen Settings, beispielsweise am Arbeitsplatz, darstellen. 
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14 Schulungen und Pandemieübungen 

Stand: 9. 2. 2021 

14.1 Einleitung 

Jede Dienstgeberin und jeder Dienstgeber ist für die Ausbildung oder Schulung seines 
Personals in Bezug auf Ausnahmesituationen wie z. B. eine Pandemie zuständig. Die 
Abhaltung von Übungen zur Überprüfung diesbezüglicher Kenntnisse und Abläufe ist 
notwendig. Dabei kann eine sektorielle und intersektorielle Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen Dienstgeberinnen und Dienstgebern zielführend sein und Ressourcen 
einsparen.  

14.2 Schulungen 

Für eine bestmögliche Vorbereitung auf Ausnahmesituationen wie eine Pandemie sind die 
in der Ausbildung erlernten Fähigkeiten durch regelmäßige Schulungen zu vertiefen. 
Sowohl Personal als auch Organisationen sind auf den Ernstfall vorzubereiten. 
Interpandemisch ist daher neben der kontinuierlichen Vermittlung aktuellen Fachwissens 
eine regelmäßige Schulung insbesondere des Gesundheitspersonals zur Erprobung und 
Festigung bestimmter Abläufe notwendig. Ein geeignetes Maß an interpandemischen 
Schulungen kann im Anlassfall der Stressreduktion dienen und somit zusätzlichem 
Personalausfall vorbeugen. 

Derzeit sind Schulungen in epidemiologischen Methoden im Rahmen von Kursen, 
Trainings beim ECDC, Fortbildungsveranstaltungen von Amtsärztinnen und Amtsärzten 
sowie Fortbildungskursen verschiedener Anbieterinnen und Anbieter möglich.  

Im Rahmen der SKKM-Schulungen (Staatliches Krisen- und Katastrophenmanagement) 
besteht die Möglichkeit, das Szenario „Pandemie“ ins Modul 2, „Führen im Einsatz“, 
verstärkt einzubinden und eine Teilnahme des involvierten Personals zu forcieren.  
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15 Beschaffung von Schutzausrüstung 
und Medizinprodukten in 
Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie 

Stand: 11. 2. 2021 

15.1 Zusammenfassung 

Um die bestmögliche Versorgung mit Schutzausrüstung und Medizinprodukten für die 
Bewältigung der COVID-19-Pandemie gewährleisten zu können, wurden die notwendigen 
Schritte für die Abdeckung der laufenden Versorgung sowie zur Bevorratung eines 
Grundstocks an Schutzausrüstungen und medizinischen Produkten gesetzt und werden die 
erforderlichen Rechtsgrundlagen derzeit erarbeitet.  

Hierbei ist zwischen einer kurzfristigen Bevorratung für die Dauer der aktuellen Pandemie 
(COVID-19-Lager) und einer langfristigen Notfallversorgung für zukünftige Krisen 
(strategisches Lager) zu differenzieren. Ziel des COVID-19-Lagers, welches sich aus noch 
vorhandenen Beständen aus dem Bundeskontingent und notwendigen ergänzenden 
Beschaffungen im Wege der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) zusammensetzt, ist die 
Bereithaltung eines „Notvorrats“ für die Dauer der aktuellen Pandemie. Das strategische 
Lager soll auch für zukünftige Krisen eine Bevorratung von Schutzausrüstung und 
Medizinprodukten sicherstellen. 

15.2 Übersicht über das Beschaffungsprozedere im Frühjahr 2020 

Durch die globale Gesundheitskrise der COVID-19-Pandemie waren im Gesundheitswesen 
etablierte Lieferkanäle versorgungsrelevanter Produkte teilweise unterbrochen und waren 
kritische Güter am Markt nicht verfügbar. Um dieser angespannten Marktsituation 
entgegenzuwirken, hat der Bund daher in Ergänzung der etablierten Beschaffungskanäle 
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16 Psychosoziale Faktoren – 
Maßnahmen zum Erhalt der 
psychischen Gesundheit in 
Zusammenhang mit Pandemien 

Stand: 9. 2. 2021 

16.1 Zusammenfassung 

Im Verlauf einer Pandemie, und auch in ihrer Folge, ist von vielfältigen psychosozialen 
Belastungen der gesamten Bevölkerung auszugehen. Das Kapitel befasst sich mit den 
unterschiedlichen psychosozialen Interventionsebenen, der zeitlichen Abfolge möglicher 
Interventionen, Fragen des Monitorings der Situation, der Information der Öffentlichkeit 
und spezieller Zielgruppen, der Rolle von Hotlines und schließlich mit den speziellen 
Problemlagen junger Menschen. 

16.2 Einleitung 

Die während einer Pandemie und auch im Anschluss daran zu verzeichnenden vielfältigen 
psychosozialen Belastungen der gesamten Bevölkerung entstehen einerseits durch die 
Pandemie selbst (Angst vor Ansteckung, Angst zu sterben, Sorge um Angehörige, 
Versterben naher Angehöriger), aber auch durch Maßnahmen zur Pandemieeindämmung 
(Bedrohung/Verlust der Existenzgrundlage, Einsamkeit und soziale Isolation, fehlende 
Tagesstruktur, Einschränkungen in der Gesundheitsversorgung, erhöhter Stress durch 
beengte Wohnverhältnisse und durch Home-Office, insbesondere auch bei gleichzeitiger 
Kinderbetreuung in Verbindung mit Home-Schooling – und damit zusammenhängend das 
Risiko vermehrter Konflikte und häuslicher Gewalt) [181]. Neben der hier skizzierten 
Vulnerabilität der Allgemeinbevölkerung ist das Augenmerk auch auf Personen mit 
psychischen (Vor-)Erkrankungen zu richten, die als besonders vulnerable Gruppe zu 
betrachten sind. Es gibt Hinweise aus COVID-19-Studien [182], dass Personen mit 




